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Alte Hansestadt Lemgo 
 
414 Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die 

Anordnung einer Veränderungssperre für das 
Bebauungsplangebiet Nr. 61 26 02.16 “Stadt-
teilzentrum Brake“ vom 09.09.2014 

 

Aufgrund des § 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung in Ver-
bindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gel-
tenden Fassung hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
in seiner Sitzung am 08.09.2014 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
Der Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung des 
Rates der Stadt Lemgo hat in seiner Sitzung am 
26.08.2014 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 
26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in einem 
Übersichtsplan, der dieser Satzung als Anlage beigefügt ist 
und Bestandteil dieser Satzung ist, graphisch darge-
stellt. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 
• Im Süden zwischen Kreuzung Lemgoer Stra-

ße/Pagenhelle und der Kreuzung Lemgoer Straße/ Re-
sidenzstraße entlang der ersten Baureihe südlich ent-
lang der Lemgoer Straße unter Einschluss des EDEKA-
Marktes an der Wasserfurche, 

• Im Osten umfasst der Geltungsbereich die Bebauung 
um den nördlichen Teil der Residenzstraße und der 
Wiembecker Straße, 

• Im Norden bildet die Grenze die Bahnhofsstraße und 
die Bahnlinie 

 
 
 
 
 
 
 

 
Für den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungs-
planes Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“wird hiermit 
eine Veränderungssperre angeordnet. 
 

§ 2 
Im Geltungsbereich der gemäß § 1 angeordneten Verände-
rungssperre ist es unzulässig: 
 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB, die die Errichtung, 

Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anla-
gen zum Inhalt haben, durchzuführen oder bauliche An-
lagen zu beseitigen, 

 
2. erhebliche oder wesentliche wertsteigernde Verände-

rungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, de-
ren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, vorzunehmen. 

 
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme 
zugelassen werden. Die Entscheidung über die Ausnahme 
trifft die Alte Haansestadt Lemgo (Baugenehmigungsbe-
hörde). 
 

§ 3 
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssper-
re baurechtlich genehmigt worden oder auf Grund eines 
anderen baurechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten 
zulässigen Nutzung werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt. 
 

§ 4 
Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Sie tritt gem. § 17 BauGB nach Ab-
lauf von 2 Jahren außer Kraft, wenn sie nicht vorher ver-
längert wird. 
 
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, so-
bald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abge-
schlossen ist. 
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Hiermit wird gemäß § 16 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 
Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB die vorstehende Satzung der 
Alten Hansestadt Lemgo vom 09.09.2014 über die Anord-
nung einer Veränderungssperre für das Bebauungsplange-
biet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ öffentlich be-
kannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Veränderungssperre in 
Kraft. 
 
Lage und Umfang des betroffenen Gebietes sind aus dem 
in dieser Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug 
ersichtlich. 
 
Die Satzung der Alten Hansestadt Lemgo über die Anord-
nung einer Veränderungssperre für das Bebauungsplange-
biet Nr. 61 26 02.16 “Stadtteilzentrum Brake“ vom 
09.09.2014 wird vom Tage dieser Bekanntmachung an im 
Bereich Stadtplanung der Alten Hansestadt Lemgo, Heustr. 
36 - 38, während der allgemeinen Dienststunden auf Dauer 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. 
 
Hinweise: 

 
Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB, § 215 Abs. 2 BauGB 
und gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW wird 
auf folgendes hingewiesen:  
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass  

a) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungs-
planes und 
c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist 
darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs.2a beachtlich sind.  

 
2. Sind aufgrund dieser Veränderungssperre die in § 18 

Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachtei-
le eingetreten, kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung 
der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Bebauungsplansatzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Lemgo vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, den 09.09.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Austermann 

Kr.Bl.Lippe 11.09.2014 
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